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Fairness auf dem Arbeitsmarkt 

Beschluss des SPD-Präsidiums 

Die SPD will mit grundlegenden Reformen eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt schaf-
fen. Die Begrenzung von Leiharbeit, mehr Mitbestimmung, ein gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro und ein sozialer Arbeitsmarkt sollen für mehr Gerechtigkeit sorgen, die Würde der 
Menschen sichern und das Ziel von Vollbeschäftigung verfolgen. Gemeinsam mit Olaf 
Scholz stellte der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel das arbeitsmarktpolitische Gesamtkon-
zept am 15.03.2010 in Berlin vor. 

Endgültig beschlossen wird das Konzept auf dem SPD-Parteitag im September. 

Hier finden Sie einen Auszug aus dem Präsidiumsbeschluss zur Arbeitsmarktpolitik: 

VIII. Arbeitsvermittlung aus einer Hand 

Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe war ein richtiger Schritt, um die 
Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland aufzubrechen. Dieser Reformschritt 
ist unumkehrbar. Aber es muss gewährleistet bleiben, dass auch in Zukunft die Leistung für 
die Bezieher des ALG II, der Grundsicherung für Arbeitssuchende, aus einer Hand zur Ver-
fügung gestellt werden. Bei der anstehenden Reform der Jobcenter muss das an vorderster 
Stelle stehen. 

Arbeitslosigkeit ist eine der großen Katastrophen im Leben eines Bürgers einer auf Arbeit 
begründeten Gesellschaft. Schlimm ist es, wenn junge Leute erst gar nicht den Weg in den 
Arbeitsmarkt finden oder erst nach langen vergeblichen Versuchen. Schwierig ist es, wenn 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach vielen Jahren einer anstrengenden Berufs-
tätigkeit lange vor der Rente den Anschluss an das Arbeitsleben verlieren. Und auch wer 
über gute berufliche Qualifikationen verfügt braucht aktive Unterstützung, um schnell und 
zügig einen Arbeitsplatz zu finden. 

Eine leistungsfähige Arbeitsvermittlung ist deshalb eine unverzichtbare öffentliche Aufgabe. 
Leistungsfähige Arbeitsvermittlung ist ohne qualifizierte und engagierte Vermittler und Ver-
mittlerinnen nicht denkbar. Es ist eines der großen Probleme der Vergangenheit, dass über 
viele Jahrzehnte hinweg die Arbeitsämter nur wenige Vermittlerinnen und Vermittler beschäf-
tigten und sich überwiegend auf die Auszahlung von Leistungen zwischen den Arbeitspha-
sen konzentriert haben. In einer Gesellschaft, die mit vielen Brüchen und stets neuen Verän-
derungen im Arbeitsleben konfrontiert ist, ist das zu wenig. Deshalb muss die Zahl derjeni-
gen, die engagiert und qualifiziert die Arbeitssuchenden unterstützen, massiv erhöht werden. 
Leistungsfähige Zeitarbeitsunternehmen beschäftigen oft einen Vermittler für dreißig von 
ihnen auf dem Arbeitsmarkt unterzubringende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die öffentli-
che Arbeitsvermittlung gewährleistet heute noch nicht an jedem Ort in Deutschland ein Ver-
hältnis von 1 zu 150. Die Erfahrung lehrt, dass Langzeitarbeitslosigkeit mit engagierter Ver-
mittlung, selbst in schwierigen Regionen mit komplizierten Beschäftigungsproblemen, redu-
ziert werden kann. 
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Wir müssen daher die Zahl der Vermittlerinnen und Vermittler bei den Jobcentern und den 
Arbeitsagenturen weiter erhöhen. Ziel sollte ein Verhältnis von einem Arbeitsvermittler auf 75 
Arbeitssuchende sein. Insbesondere für die große Gruppe der Alleinerziehenden ist – neben 
einer ausreichenden sozialen Infrastruktur – eine spezialisierte Betreuung in den Arbeits-
agenturen notwendig. Sie muss stärker an der individuellen Lebenssituation von Alleinerzie-
henden ausgerichtet werden und besser mit Betreuungseinrichtungen, Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen zusammenarbeiten. 

IX. Sozialer Arbeitsmarkt: Mehr Teilhabe – mehr Lebensqualität  

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Und die ausbleibende wirtschaftliche 
Erholung sowie der nur langsame Rückgang der Zahl der Kurzarbeiter lassen nicht auf eine 
schnelle Besserung hoffen. In dieser Situation kürzt die schwarz-gelbe Koalition die Mittel für 
die aktive Arbeitsmarktpolitik um 900 Mio. Euro und damit um fast 10%. Gesetzliche Leistun-
gen, die die große Koalition beschlossen hat, wie der Beschäftigungszuschuss (Job-
Perspektive) werden zudem so unzureichend ausgestattet, dass aktive Jobcenter, vor allem 
in Nordrhein-Westfalen, kaum noch Möglichkeiten sehen, bestehende Maßnahmen zu finan-
zieren, geschweige denn neue Initiativen zu ergreifen. Leidtragend sind alle Arbeitsuchen-
den, vor allem aber Langzeitarbeitslose, deren Chancen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen, weiter sinken werden. 

Bei einem Drittel der Langzeitarbeitslosen liegt die letzte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung sechs oder mehr Jahre zurück. Viele haben gesundheitliche Beschwerden. Er-
folgreiche Praxis guter Jobcenter zeigt, dass auch sie mit einer intensiven und anhaltenden 
Unterstützung dennoch erfolgreich eine Arbeit aufnehmen können. Hierzu bedarf es guter 
Fallmanager und einer Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, die motiviert. 

Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit und vieler Studien gehen davon aus, dass derzeit 
ein nicht unerheblicher Teil der Langzeitarbeitslosen kaum Chancen auf Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt hat. 

Statt Arbeitslosen mit einer Kürzung der Regelleistungen zu drohen, brauchen wir mehr und 
bessere Arbeitsangebote auf dem Arbeitsmarkt für diejenigen, die derzeit auf dem normalen 
Arbeitsmarkt keine Beschäftigung. Angesichts der derzeitigen konjunkturellen Lage werden 
wir ohne öffentlich geförderte Beschäftigung die Zahl der Langzeitarbeitslosen nicht nachhal-
tig senken können. Ziel muss es sein, anständige Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen 
ein auskömmliches Einkommen zu ermöglichen. Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel, letztlich 
die Regelsätze für das Existenzminimum weiter abzusenken, Mindestlöhne zu verhindern 
und die Lohndrückerfunktion des Armutslohn-Sektors weiter zu verstärken sind mit unserem 
Verständnis von Sozialstaat nicht zu vereinbaren und zudem wirtschaftspolitisch falsch. 

Angesichts dieser kritischen Lage wollen wir einen sozialen Arbeitsmarkt mit öffentlich geför-
derter Beschäftigung ausbauen. In diesem sozialen Arbeitsmarkt wollen wir in den kommen-
den zwei Jahren zusätzlich 200.000 Beschäftigungsverhältnisse anbieten. Sie sollen allen 
Empfängern von Arbeitslosengeld II zur Verfügung stehen. Wir prüfen, welche bisher vor-
handenen Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante (sogenannte „Ein-Euro-Jobs“) 
darin überführt werden können. 

Für diesen Ausbau des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors (Sozialer Arbeitsmarkt) 
werden wir zusätzlich 3 Mrd. Euro zur Verfügung stellen und im Rahmen der Haushaltsplan-
beratungen entsprechende Finanzierungsvorschläge einbringen. 

Für die Entwicklung eines sozialen Arbeitsmarktes können vor allem folgende Programme 
ausgebaut werden:  
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1. In strukturschwachen Gebieten wollen wir für den existierenden „Kommunal-Kombi“ 
den Bundeszuschuss auf mindestens 80 % erhöhen. In Ausnahmefällen können auch 
100 % der Mittel durch den Bundeszuschuss abgedeckt werden (zum Beispiel für 
Kommunen in Haushaltsnotlage). Das Programm ist in der Regel auf zwei Jahre be-
fristet, kann aber verlängert werden. Für die Finanzierung sollen auch die bei Bund 
und Ländern nicht abfließenden Mittel des Europäischen Sozialfonds verwendet wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die geforderte Eigenbeteiligung 
von finanzschwachen Kommunen oft nicht geschultert werden konnte.  

 
2. Das Programm „Job-Perspektive“ mit einem gesetzlichen Beschäftigungszuschusses 

wollen wir ausbauen. Er soll Menschen eine berufliche Perspektive eröffnen, die auch 
nach intensiven Vermittlungsanstrengungen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben. 

 
Die wichtigsten Prinzipien für die Weiterentwicklung dieses sozialen Arbeitsmarktes sind: 
 

• Angebote des sozialen Arbeitsmarktes dürfen nur bei Zustimmung von Gewerkschaf-
tern und Kammern eingerichtet werden. Das soll sicherstellen, dass es sich um zu-
sätzliche und gemeinnützige Arbeit handelt, die keine regulären Arbeitsplätze ver-
nichtet (auch nicht im öffentlichen Dienst) und ebenso wenig in den fairen Wettbe-
werb von Unternehmen um kommunale Aufträge eingreift. 

 
• Die Lohnhöhe soll sozialversicherungspflichtig sein und Hilfebedürftigkeit eines Ar-

beitssuchenden ausschließen. 
 

• Die Annahme dieser Beschäftigungsangebote im sozialen Arbeitsmarkt ist freiwillig. 
Für den Fall der Ablehnung angebotener und zumutbarer Arbeit gelten allerdings 
weiterhin die bereits bestehenden Sanktionsmöglichkeiten. (Im Zusammenhang mit 
der Einführung von Mindestlöhnen gilt bei Einhaltung dieser Lohnuntergrenze eine 
Arbeit als zumutbar.) 

 
• Die Arbeitsvermittler der Bundesagentur für Arbeit bleiben für die Arbeitnehmer im 

sozialen Arbeitsmarkt weiterhin zuständig und überprüfen halbjährlich die Vermitt-
lungschance in den ersten Arbeitsmarkt. 

 
• Mit den Arbeiten sollten vor allem Dritte (Unternehmen, insbesondere Handwerker, 

freie Träger) beauftragt werden, sie können aber auch von den Kommunen selbst er-
ledigt werden.  

 
Die Finanzierung erfolgt aus dem Bundeshaushalt. Angesichts des Wegfalls der passiven 
Leistungen und zusätzlicher Einnahmen in den Sozialversicherungen besteht ein hoher 
Selbstfinanzierungseffekt. 

Über die genaue Ausgestaltung eines solchen integrierten Ansatzes wollen wir in den nächs-
ten Wochen einen intensiven Dialog führen. Wir laden Gewerkschaften, Unternehmerver-
bände, Träger der Wohlfahrtspflege und kommunale Spitzenverbände ein, mit uns gemein-
sam ein Konzept für einen sozialen Arbeitsmarkt zu entwickeln, das Langzeitarbeitslosen 
neue Teilhabechancen eröffnet und zu mehr Lebensqualität in unseren Städten und Ge-
meinden führt. 

X. Das Arbeitslosengeld 
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Deutschland befindet sich in einer außergewöhnlich schwierigen Situation: während die Ar-
beitslosigkeit in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise steigt, nimmt zugleich der Fehlbedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften zu. Weil für die Zukunft unseres Landes die Qualifikation der 
Beschäftigten eine große Bedeutung hat und es deshalb vernünftig ist, im Rahmen der Ar-
beitsförderung Qualifikationsansprüche und -angebote auszubauen, sollte das auch Folgen 
für die Leistungsansprüche der Arbeitslosen haben. Deshalb soll der Anspruch auf Bezug 
von Arbeitslosengeld I wegen der Teilnahme an solchen berufsqualifizierenden Maßnahmen 
um bis zu sechs Monaten verlängert werden; bei anspruchsvollen Qualifizierungen um bis zu 
12 Monaten. Gleichzeitig muss die notwendige Rahmenfrist für eine zwölfmonatige sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung wieder von 24 Monaten auf 36 Monate verlängert 
werden, um einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld I zu erhalten. 

Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, fürchtet sich auch davor, im Falle langer unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit alles, was an Vermögen und Rücklagen aufgebaut wurde, schnell zu verlie-
ren. Deshalb ist es richtig, dass das im Rahmen anstrengender Arbeit entstandene Vermö-
gen auf sozial adäquate Weise geschützt wird. Das geschieht mit Freibeträgen und mit der 
Freistellung von Wohnimmobilien. Das sollte nach den Vorschlägen der SPD auch gesche-
hen, indem die Vorsorge für das Alter ebenfalls nicht bei der Grundsicherung für Arbeitslose 
herangezogen wird.  

Angesichts all der Ausnahmen, die nun die Anrechnung von Vermögen auf die Grundsiche-
rung aus Gerechtigkeitserwägungen begrenzen, die neue unüberschaubare Gerechtigkeits-
fragen auslösen, ist es aber sinnvoll, auf die Anrechnung von Vermögen vollständig zu ver-
zichten (nicht von Einkommen aus Vermögen) und lediglich ein Missbrauchsverbot an diese 
Stelle zu setzen. Dieser Missbrauchstatbestand muss im Gesetz definiert werden. Er läge 
z.B. vor, wenn durch Finanztransaktionen das Erzielen von Vermögenseinkünften umgegan-
gen wird. 

Mit dem grundsätzlichen Verzicht einer Vermögensprüfung wird die Lebensleistung jedes 
Einzelnen honoriert. Künftig würden dann im Regelfall lediglich Einkünfte – natürlich auch 
Vermögenseinkünfte – berücksichtigt. Der Sorge, mit dem Arbeitsplatz alles zu verlieren, 
wäre die Grundlage entzogen. Im Übrigen stellt die Zahl der von der neuen Bundesregierung 
eingeführten Ausnahmeregelungen den Sinn der Vermögensprüfungen in Frage und ist zu-
dem vermutlich verfassungswidrig. Der notwendige bürokratische Aufwand ist angesichts der 
wenigen Fälle, in denen heute tatsächlich Vermögen herangezogen wird, nicht mehr zu 
rechtfertigen. 

 Außerdem finden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeits- und Lebensleistung 
nicht gerecht gewürdigt, wenn sie nach spätestens zwei Jahren lediglich die gleichen Unter-
stützungsleistungen erhalten, wie diejenigen, die noch niemals berufstätig waren. Deswegen 
wollen wir das bereits existierende zweijährige Übergangssystem vom Arbeitslosengeld I auf 
das Arbeitslosengeld II (gedeckelt auf maximal 160 Euro im ersten Jahr und maximal 80 Eu-
ro im zweiten Jahr) so weiterentwickeln, dass lange Beschäftigungszeiten von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern sich darin niederschlagen. 

Nach: Fairness auf dem Arbeitsmarkt. Begrenzung der Leiharbeit – Mehr Mitbestimmung - Mindestlöhne – Sozia-
ler Arbeitsmarkt, Beschluss des Präsidiums des SPD-Präsidiums vom 15. März 2010 

Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden: 
http://www.spd.de/de/pdf/100315_beschluss_arbeitsmarkt.pdf 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen 
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